
Gemeinde Aldingen 
Landkreis Tuttlingen 
 
 

S A T Z U N G 
zur Änderung der Satzung über 

den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage 
und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 

(Wasserversorgungssatzung – WVS) 
der Gemeinde Aldingen vom 18. November 2011 

 
 
Auf Grund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie der §§ 2, 8 
Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Aldingen am 12. Dezember 2017 folgende Satzung zur Änderung der Satzung über den 
Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 
(Wasserversorgungssatzung – WVS) vom 18. November 2011 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
§ 12 erhält folgende Fassung: 
 

§ 12 
Zutrittsrecht 

 
Der Wasserabnehmer hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der Gemeinde, im Rahmen 
des § 44 Abs. 6 Wassergesetz für Baden-Württemberg und des § 99 der Abgabenordnung, den Zutritt zu 
seinen Räumen und zu den in § 24 genannten Einrichtungen, zu gestatten, soweit dies für die Prüfung 
der technischen Einrichtung, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Satzung, 
insbesondere zur Ablesung, zum Austausch der Messeinrichtungen (Wasserzähler) oder zur Ermittlung 
der Grundlagen für die Gebührenbemessung erforderlich ist. 
 
 

§ 2 
 
§ 14 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 

§ 14 
Haus- und Grundstücksanschlüsse 

 
(2) Hausanschlüsse stehen vorbehaltlich abweichender Regelung im Eigentum der Gemeinde. Soweit 

sie in öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen verlaufen (Grundstücksanschlüsse), sind sie Teil der 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage. 

 
 

§ 3 
 
§ 15 Abs. 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 
 

§ 15 
Kostenerstattung 

 
(1) Der Anschlussnehmer hat der Gemeinde zu erstatten: 

 
1. Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der 

notwendigen Hausanschlüsse. Dies gilt nicht für den Teil des Hausanschlusses 
(Grundstücksanschluss), der in öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen verläuft (§ 14 Abs. 2). 
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§ 4 
 
§ 22 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 

§ 22 
Nachprüfung von Messeinrichtungen 

 
Der Wasserabnehmer kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde 
oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne nach § 39 des Eichgesetzes verlangen. Stellt der 
Wasserabnehmer den Antrag auf Prüfung nicht bei der Gemeinde, so hat er diese vor Antragstellung zu 
benachrichtigen. 
 
 

§ 5 
 
§ 46 erhält folgende Fassung: 
 

§ 46 
Entstehung der Gebührenschuld 

 
(1) In den Fällen der §§ 42 und 43 Abs. 1 entsteht die Gebührenschuld für ein Kalenderjahr mit Ablauf 

des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhältnis vor Ablauf des 
Veranlagungszeitraums, entsteht die Gebührenschuld mit Ende des Benutzungsverhältnisses. 
 

(2) In den Fällen des § 41 Abs. 1 Satz 2 entsteht die Gebührenschuld für den bisherigen 
Anschlussnehmer mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendermonats, für den neuen 
Anschlussnehmer mit Ablauf des Kalendermonats. 
 

(3) In den Fällen des § 43 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld mit der Beendigung der Baumaßnahme, 
spätestens mit Einbau einer Messeinrichtung nach § 21. 
 

(4) In den Fällen des § 45 entsteht die Gebührenschuld mit Beginn der Bauarbeiten. 
 

(5) In den Fällen des § 43 Abs. 3 entsteht die Gebührenschuld mit der Wasserentnahme. 
 

(6) Die Gebührenschuld gemäß § 42 und § 43 ruht auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht als 
öffentliche Last (§ 13 Abs. 3 i. V. mit § 27 KAG). 

 

§ 6 
 
Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2018 in Kraft. 
 
 
Hinweis: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder von 
aufgrund der Gemeindeordnung erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen einer Satzung 
ist nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 24. Juli 2000 (Ges. Bl. S. 581) 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der Verletzungen 
begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Gemeinde Aldingen geltend 
gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist ohne tätig zu werden verstreichen lässt, kann eine etwaige 
Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn 
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- Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung verletzt 

worden sind, oder 
 

- der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder 
 

- vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder ein Dritter die 
Verfahrensverletzung gerügt hat. 

 
 
 
 
Aldingen, 12. Dezember 2017 
 
 
 
 
Fahrländer, Bürgermeister 
 


